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Schweizer Praxis zu den Menschenrechten (20L9)

Nadja Braun Binder*
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I. Einleitung

Der folgende Bericht zur Schweizer Praxis zu den Menschenrechten 2019 ist in zwei

Teile gegliederc. In einem ersten Teil (II.) werden die wichtigsten Entwicklungen im
Bereich der Rechcseczung und der Berichterstattung zu menschenrechtsrelevanten

Themen sowie zum Abschiuss, zur Ratifikation und zur (Jmsetzung internationaler
Konventionen und Empfehlungen im Bereich der Menschenrechte skizziert. Viel-
fach handelt es sich dabei um Vorgänge, die sich nicht genau auf das Berichcsjahr

beschränken, sondern bereits davor begonnen haben und auch darüber hinaus scatt-

finden. In diesem Beitrag wird deshalb zwar ein Schwerpunkt auf das Berichtsjahr
2019 gelegt, aber auch aufvorangehende bzw. nachfolgende Entwicklungen hinge-

Professorin für Öffentliches Recht an derJuristischen Fakultät der Universität Basel. Die Autorin dankt
ihren Mitarbeiterinnen, Frau Eliane Kunz und Frau Barbara Schaub, MLA\V, für die tatkräftige und ef-

fiziente Unterstützung bei den Recherche- und Aus\\'ertungsarbeiten zu diesem Beitrag. Alle Internet-

quellen n'urde n ziletzt am29.06.2020 abgerufe n.
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wiesen. Ein zweicer Teil (III.) bezieht sich auf die Rechtspre chung zu den Menschen-

rechten im Jahr 2019. Es wird in erster Linie die bundesgerichtliche Rechtsprechung

dargestelh; relevance bundesverwaltungsgerichtliche Urteile werden ebenfalls be-

rücksichtigc. Bei der Zusammenscellung der Entwicklungen in II. und III. handelt es

sich um eine Auswahl der nach Ansicht der Autorin relevantesten Geschäfte und

Urreile - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

II. RechtsetzungundpolitischeEntwicklungen

Im Berichtsjahr 2019lassen sich zwei thematische Schwerpunkte besonders hervor-

heben. Das ersre Thema scellen die Rechtsetzungsarbeiten im Bereich der Terroris-

musbekämpfung dar. Ins Berichrsjahr fällt die Verabschiedung der Botschaft des

Bunderates zur lJmsetzung des Übereinkommens und Zusatzprotokoiis zur Verhü-

tung des Terrorismus (ILA.1.). Die Bedeutung dieser Arbeicen zeigc sich auch darin,

dass das Bundesgericht in einem im Berichtsjahr gefällcen Urteil bereits auf die ge-

planten Regelungen hinweist.r Der zweite Themenbereich betri{ft das Verhältnis

zwischen Exekucive und Legislative im Bereich der Aussenpolitik. Ins Berichtsjahr

fällt etwa die Auswerrung der Vernehmlassung zum Verfassungsrevisionsentwurf

des Bundesrates, mir dem völkerrechtliche Verträge, die aufgrund ihrer Bedeutung

auf der gleichen Stufe wie die Bundesverfassung stehen, dem obligacorischen Refe-

rendum unterscellc werden sollen (ILC,2.), aber auch der Be richt des Bundesrates zur

Konsulcation und Mitwirkung des Parlaments im Bereich von Soft Law (II.C.3).

Im Folgenden werden diese und weicere Geschäfte in drei Kapitel zusammenge-

fassr. In einem ersren Kapitel (A.) geht es um den Stand der LJmsetzung uot-t Übet-

einkommen des Europarates, ein zweites Kapicel (B.) bezieht sich auf Geschäfte mit
Bezrgzrden Vereinten Nationen und im letzten Kapitel (C.) geht es um Vorgänge,

die ihren Ausgangspunkt in der Schweiz haben.

A. Europarac

1. Übereinkommen des Europarates zur Verhütung des Terrorismus

Der Bundesrat will das Übereinkornmen des Europaraces zur Verhütung des Terro-

rismus2 und dessen Zusatzprotokoll3 umsetzen sowie das strafrechtliche Instrumen-

I BGE l45I 142:vgl. dazu infraIIl.F
2 BBl20r8654t.
3 BBI 2018 6559.
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tarium gegen Terrorismus und organisierre Kriminalicär verscärken. Arn 14. Septem-
ber 2018 verabschiedere er deshalb die Botschaft zu deren Umsetzung.a

Die Vorlage des Bundesrates siehc unter anderem vor, dass einzelne srrafgesetzli-
che Kriterien für das Vorliegen einer kriminellen oder terroristischen Organisation
angepasst5 und die Strafandrohung für Personen, die innerhalb einer kriminellen
oder terroristischen Organisation Einfluss ausüben, sowie für Personen, die eine ter-
roristische Organisation unterstützen oder sich an ihr beteiligen, erhöhc werden sol-
len. Darüber hinaus schlägt der Bundesrat Anpassungen des Organisarionsverbors
nach Art. 74 des Nachrichtendienscgeserzes6 und die Aufnahme neuer Besrimmun-
ge n im Bundesgesetz über die Rechtshilfe in Strafsache n7 ztr vorzeicigen Übermitr-
lung von Informationen und Beweismitceln und zum Einsacz von gemeinsamen Er-
mictlungsgruppen vor. Ausserdem soll die internationale Zusammenarbeit zwischen
den Meldestellen für Verdachtsmeldungen im Kampfgegen die Terrorismusfinanzie-
rung gestärkt werden. Zu diesem Zweckschlägc der Bundesrac eine Erweicerur.rg der
Komperenzen der Meldestelle flir Geldwäscherei vor.

Arn 9. Dezember 20\9 ist der Ständerat als Erstrat auf die Vorlage eingetre ten, har
sie aber umgehend an die vorberatenden Kommissionen zurückgewiesen. Haupt-
grund dafür ist, dass sich neben der Sicherheitspolitischen Kommission auch die
Rechtskommission damit befassen sollte, da es r-richt nur um Terrorismusbekämp-
fung gehe, sondern ir.rsbesondere auch um den Bereich der Rechtshilfe.s Arn 9.März
2020hat der Ständerat über die Vorlage erneur beraren und die Massnahmen des

Bundesrates grundsätzlich gucgeheissen, allerdings hat er das Strafmass verschie-

dentlich verschärft.e

4 Botschaft des Bundesrates vom 14. September 2018 zur Genehmigung und zur lJmsetzung des Überein-
kommens des Europarates zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sot'ie
zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Tcrrorismus und organisierte Kriminali-
:rjt,BBl2018 6427.

5 Daraufbezieht sich das Bundesgericht in einem seiner Urteile aus dem Berichtsjahr, vgl. BGE 145 I 142

sorvie infra III.F.
6 Bundesgesetz über den Nachrichtendienst vom 25. September 2015, SR l2l.
7 Bundcsgesctz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981, SR 351.1.

8 Arntl. Bull. 2019 StR 1103 1106. Das Schicksal teilt die Vorlage mit einerr weiteren Ennvurf des Bun-
desrates im Bereich der Terrorismusbekärnpfung, vgl. Botschaft des Bundesrates vom 22.Mai2019 zum
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, BBI 2019 4751 sorvie

Arntl. Bull.2019 StR 1106-1109.

9 Amtl. Bull. 2020 StR 71-83.

3o sRrEL (2020) 579



Nadja Braun Binder

2. DatenschutzkonventiondesEuroparates(Anderung)

Im Oktober 2019 har der Bundesrac das Anderungsprotokoll 223 zur Datenschutz-
konvention des Europaracesr0 unterzeichnec.rt Damit will sich der Bundesrat zu
einem international anerkannten Dacenschutzstandard bekennen und den Schutz
von Personendaten in den Vertragsländern stärken. Ausserdem soll der grenzüber-
schreicende Datenverkehr im öffentlichen Sekcor sowie in der Privacwirrschaft er-

leichtert werden. Am 6. Dezember 2019 hac der Bundesrar die Botschaft über die
Genehmignng des Anderungsprotokolls 223 verabschiedet.I2 Das Geschäft wurde in
der ersten Jahreshälfte 2020 in beiden Räten behandelt; sowohl der National- als

auch der Ständerat haben der Vorlage zugesrimmr.r3 Sobald die Totalrevision des

Dater-rschutzgesetzes beschlossen ist, kann die modernisierte Datenschutzkonven-
tion des Europarates von der Schweiz ratifiziert werden.

B. Vereinre Nationen

1 Nationaler Aktionsplan zur lJmserzung der Leirprinzipien der Vereinten
Nationen für \Tirrschaft und Menschenrechre

Ln Berichtsjahr haben das Eidgenössische Departernent für auswärcige Angelegen-
heiten (EDA) und das Eidgenössische Deparcement für \Wirrschaft, Bildung und
Forschung (\fBF) betroffene Akteure (Unternehmen, NGO, Gewerkschaften,
Hochschulen) sowie die Deparcemente des Bundes konsultierr, um den Akcionsplan
zur tlmsetzung der UNO-Leirprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechre für
den Zeitraum 2020-2023 zu aktualisieren.Ia Am 15.Januar 2020har der Bundesrar
den revidierten Akcionsplan gutgeheissen.15 Der Aktionsplan siehc namentlich die
Schaffur-rg von Fördermassnahmen zur IJmsetzur-rg der menschenrechtlichen Sorg-

faltsprüfung (Tools, Leirü.den etc.) und die Zusammenarbeit mit Mulci-Stakehol-
der-Initiativen vor, die insbesondere KlvlU unterstüczer.r können.

t0 Protokoll zur Anderung des Übercinkommens zun Schutz des lvlenschen bei cler automatischen Ver-

;rrbeitungpersonenbezogener Daten, SEV Nr. 223, aufgelegt zur Unterzeichnung am l0. Oktober 2018.
1 1 Vgl. <https://1,*'rv.adniin.ch/gory'de/start/dokumentation/me dienmitteilungen.msg-id-76861.html>.
12 Botschaft zur Genehmigung des Protokolls vom 10. Oktober 2018 zur Anderung des Übereinkommens

zurn Schutz des lv{enschen bei der automatischen Verarbeitungpersonenbczogener Daten vom 6. Dezem-
ber 2019, BBI 2019 565.

l3 Amtl. Ilull. 2020 NR279; AntLBull. 2020 StR295.
14 Geschäftsbericht 2019 des Bundesrates - Band II, 11, <https://rvrvl'.bk.adrnin.ch/bk/delhome/doku

mentation/f uehrungsuntersructzung/geschaeft sbericht.html >.

I5 Vgl. <https://rv*'rv.nap-bhr.admin.ch/napbhr/de/home.html>.
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Z. Anderungen des Römer Statuts

Am 29. Mai 2019 hat der: Bundesrac die Botschaft zur Genehmigung de r Anderun-
gen vom 14. Dezembe r 2017 des Rörner Sraturs verabschiedet.16 Damit soll die Ge,
richtsbarkeit des Scrafgerichtshofs erweirert werden. Er soll neu die verwendung
von biologischen Vaffen, blindmachenden Laserwaffen und -waffen, die durch Split-
ter verlerzen, die durch Rönrgenstrahlen nicht enrdeckr werden können, als Kriegs-
verbrechen ahnden können. Das Parlament hac die vorlage im Herbst und \Tinier
2019 beraren, und in der Schlussabsrimmung vom 20. Dezernber 2019 haben beide
Räte der Vorlage zugescimmt.lT Damic kann der Bundesrat die Anderungen rarifizie-
fen,

Am 6' Dezember 2019 hat die Versammlung de r Vertragssraar€n eine weire re von
der Schweiz eingebrachte Anderung am Römer Statut verabschiedet.rs Diese macht
das Aushungern von Zivilisten in Bürgerkriegen zum Kriegsverbrechen.

3. Achter periodischer Berichc der Schweiz zuhanden
des UNO-Ausschusses gegen Folter

Am 21. Juni 2019 hat der Bundesrat den achten periodischen Bericht der Schweiz
zuhanden des uNo-Ausschüsses gegen Folter (ca1;'u verabschiedec. Der Aus-
schuss gegen Folter hatte der Schweiz anlässlich seiner 62. Sitzung (6. Novernber bis
6. Dezember 2017) eine Liste von Punkren übermictelt, welche die Schweiz im ach-
ten Berichc nun klärc. So stellt der Bundesrar zum Beispiel klar, dass Folter in der
Schweiz strafbat ist, und skizziert die entsprechenden narionalen Rechtsnormen.
Nach Ansicht des Bundesraces ist deshalb die Einführur-rg einer weireren Scraße-
stimmung nicht notwendig.20 Er erörtert ferner die Bestimmungen und praxis zur
Auslieferung, zur Beachtung des Rückschiebungsverbors, zum Asylverfahren sowie
zu Einreiseverweigerungen und Wegweisungen.

16 BotschaftdesBundesratesvotr2g.Mar20lgzurGenehmigungderAnderungenvoml4.Dezembcr20lT
des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, BBI ZOIg 3g09.

l7 Vgl <https://rvl'rv.parlament.ch/de/ratsbetrieb/antliches-bulletin/amtlichcs-bulletin-die-verhandlun

gen ?Subjectld=482 19 >.

18 Vgl. <https://rvrvl'.admin.ch/gor,/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.ntsg-idl7442.lttml>.

19 Refererrz/Aktenzeichen: COO.2180.109.2254444/414/2018/00002. Vgl. auch <https://x,s,l,.netsd.
admin.ch/nel'sd/message/attachments/5740 l.pdf>.

20 zitr.9 des Berichts, supra Fn. 19.
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C. Schweiz

1. Verordnung gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt

Der Bundesrat hat am 13. November 2019 die Verordnung über Massnahmen zur
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewakzl ver-

abschiedet. Diese trat am 1. Januar 2020 in Kraft. Damir wurde die rechtliche
Grundlage für Massnahmen zur Verhütungvon Gewalt gegen Frauen und häuslicher

Gewalt geschaffen. Gefördert werden zum Beispiel nacionale Informations- und Sen-

sibilisierungskampagnen, Bildungsmassnahmen für Fachpersonen und Prävenrions-

projekte für gewalcbecroffene oder für Gewalt ausübende Personen. Für die Vergabe

der Gelder ist das Eidgenössische Büro für die Gleichsrellung von Frau und Mann
(EBG)zusrändig.

Der Erlass der Verordnung ist im Kontext der Istanbui-Konvention22 zu sehen.23

Darin hat sich die Schweiz zu einem umfassenden Engagement gegen physische , psy-

chische und sexuelle Gewalt gegen Frauen sowie gegen Stalking, Zwangsheirat, weib-
liche Genitalverstümmelung und Zwangsabcreibung verpfichtet. Im Bereich der
häuslichen Gewalt gilt der Schutz allen berroilenen Personen, unabhängig vom Ge-

schlecht. ÜbergeordrretesZiel der Istanbul-Konvention ist es, Gewalt gegen Frauen
und häusliche Gewalt europaweit aufvergleichbarem Niveau zu verhüten und zu ver-

folgen. Im Sinne einer allgen.reinen Sorgfaltspflichc sind die Mirgliedstaaren dazu
verpflichter, die erforderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Massnahmen zu
treffen, um alle in den Geltungsbereich der Konvention fallenden Formen von Ge-

walt durch natürliche oder juristische Personen zu verhüten.2a

2. Obligatorisches Referendurn für völkerrechtlicl-re Verträge mit
verfassungsmässigem Charakter (Mo. Caroni 15.3557)

Am 16. August 2018 wurde das Vernehmlassungsverfahren zur Anderung der Bun-
desverfassung eröffnet, rnit der völkerrechtliche Verträge, die aufgrund ihrer Bedeu-
tung auf der gleichen Srufe wie die Bundesverfassung stehen, dem obligarorischen
Referendurn unterstellt werden sollen. Die Vernehmlassungsvorlage geht aufdie Mo-

2l sR3r1.039.7
22 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gervah gegen Frauen und häus-

licher Gervalt, abgeschlossen in Istanbul am 11. Mai 2011, in Kraft getreten fiir die Schrveiz am 1. April
2018,SR0.3ll.35.Vgl.auchlvlrcsltHor.r.utrln&VrNcrNrlVIe.nrnNrr,<<I-apratique suissere-

larive aux droits de l'homnie 2016>', 27 Srviss Rev. Int'l & Eur. L (2017),363-399,366.

23 Vgl. Erläuternder Bericht zur Verordnung über lvlassnahmen zur Verhiltung und Bekämpfung von Ge-
rvalt gegen Frauen und häuslicher Gervalt, Januar 2020, <https://rvrvrv.cbg.admin.ch/ebg/dc/horne/
themen/haeusliche-gervalt/Verordnung_ gegen_Gervalt.html>.

24 tbid,.,3.
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r.ion 15.355725 des damaligen Nationalrates und späceren Sränderates Andrea Caroni
zurück und verlangt die Verankerung eines obligarorischen Referendums für völker-
rechtliche Verträge mit verfassungsmässigem Charakter. Die Vernel.rrnlassungwurde
Ende 2019 ausgewerter. Am 15. Januar 2020 hat der Bundesrat die Ergebnisse zur
Kenntnis genommen und die entsprechende Botschaft verabschiedet.26

Mit der vorlage soll kein neues Referendumsrecht geschaffen werden, sondern im
tüTesentlichen ins geschriebene verfassungsrecht überführt werden, was heute als
Teil des ungeschriebenen Verfassutrgsrechts anerkannc ist. Nach verbreiteter Auffas-
sung isc das obligacorische Referendum für völkerrechrliche Verrräge mit verfas-
sungsmässigem Charakter bereits heute Teil des ungeschriebenen Verfassungsrechts
(obligacorisches Referendum sui generis).27 Nach dem vorgeschlagene' Art. 140
Abs. I lic. bb" BV unterstehen völkerrechtliche Verträge dann dem obligatorischen
Staatsvercragsreferendum, wenn sie Bestimmungen von Verfassungsrang enrhahen.
Gemeint sind namentlich Bestimmungen, die in den Bestand der Grundrechte ein-
greifen, zu einer verschiebung von Bundes- und Kantonskompetenzen führen oder
die Grundzüge der Organisation oder des Verfahrens der Bundesbehörden verän-
dern. Ferner werden volk und Sränden verträge auch dann obligarorisch zur Ab-
stimmung unterbreitet, wenn deren lJmserzung eine Anderung der Bundesverfas-
sung erfordert.

3. Mitwirkung des Parlaments im Bereich von Soft Law

Am26.Juni 2019 hat der Bundesrat in Erfüllung des Posculats 19.410428 einen Be-
richt verabschieder.2e Darin hält er fesr, dass sich Soft Law zu einem Gestaltungs-
instrument der ir-rternationalen Beziehungen entwickelt hat. Er erachtet es als vor-
dringlich, die notwendigen vorausserzungen zu schaffen, darnir das pariament
Soft-Law-Instrutnente besser einordnen und seine Micwirkungsrechte gezielter
wahrnehmen kann. Der Bundesrat wiil keine neuen Rechrsgru'diagen schaffen,
dafür aber insbesondere die Information der Legislarive verbessern, damit das Parla-
ment bestehende Mitwirkungsinstrumence tatsächlich nutzen kann. Insbesondere

25 Motion Caroni vom l5.Juni 2015 ..Obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit ver-
fassungsmässigem Charakter>>, <https://l'rvrv.parlament.chlde/ratsberrieb/suc]re-curia-vista/geschaeft
?AftaIId-20153557>.

26 Botschaft zum obligatorischen Referendum Für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter
(Arrderungvon Art. 140 der Bundesverfassung) vom 15.Januar 20ZO,BBl2020 1243.

27 BBl2020 1247.

28 Postulat der Aussenpolitische n Kommission des Ständerates vom 12. Novembe r 2018 <<Konsultation
und Mitri'irkung des Parlame nts im Bereich von Soft Lal'rr, <https://rvrvl'.parlame nt.ch/de/ratsbe trieb/
suclre-curia-r,ista/geschaeft ?AffairId,=20I8410 4>.

29 Bericht des Buntlesrates in ErfüllLrng des Postulats 18.4104, Aussenpolitische Kommission SR,
12. November 2018, Konsultation und Mitrvirkung des Parlaments im Bereich von Soft Larv, <https://
*'rvs'.nel'sd.admin.ch/nervsd/message/attachments/5758 8.pdf>.
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beabsichtigt der Bundesrat, Parlamentarierinnen und Parlamentarier verstärkt zu
konsultieren, ihnen verbesserte Informationsunterlagen zur Verfügung zu scellen

und ihnen regelmässig über relevante Soft-Law-Vorhaben Bericht zu ersta[ten.30

Ob das Parlamenc sich mic diesen Massnahmen zufriedengibr, wird sich zeigen.

Am 20. Janua r 2020 hat die Aussenpolitische Kommission des Scänderares entschie-

den, einer parlarnentarischen Initiative der SVP-Fraktion, <<Soft Law durch die Bun-
desversammlunggenehmigen lassenn3r, Folge zu gegeben. Am 13.Januar2020 hac die
Kommission ausserdem eine Subkornmission eingesetzt, die prüfen soll, ob gesetzge-

berischer Handlungsbedarfbesteht, um die parlarnentarischen Mitwirkungsrechte in
der Aussenpolitik auch im Zusammenhang mit Soft Law zu gewährleisten.32

Klar ist, dass die Entwicklungen im Bereich des Soft Law auch aus Sicht des

Schutzes der Menschenrechte von zentralem lnteresse sind. So verweist der Bundes-

rat in seinem Bericht etwa auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Präzisie-

rung der ftir dle Haftbedingungen im Gefängnis relevanten Grund- und Menschen-

rechte, die sich verschiedentlich auf die Europaratsempfehlung über Europäische

Strafvollzugsgrundsätze sowie auf den einschlägigen Kommentar des Europäischen

Komitees zur Verhütung von Folcer abstüczen.33

4. Eidgenössische Volksiniciativen

Die folgende Auflistur.rg ausgewählcer eidgenössischer Volksinitiativen folgt dem
Stand der Bearbeitung der Initiative, ausgehend vom Start zur lJnterschriftensamm-
lung bis zur Behandlur-rg durch das Parlamentbzw. zur DLrrchführting der Volksab-

stimmur.rg.3a Im Berichtsjahr fand keine Volksabstimmung über eine Volksinitiative
mit Relevanz für den Schutz von Menschenrechten srarr.

") StarczurUnterschriftensammlung

Im Berichtsjahr ist folgende Volksiniriarive mit Relevanz für den Schutz von Men-
schenrechten zur Uncerschrift ensarnrnlung gestartet:

- Eidgenössische Volksinitiative <<Hilfe vor Ort im Asylbereich>'35: Die Initianten
wollen in einem neuen Art. 121b BV unrer anderem eine Verpflichtung für die

30 Siehe auch <https://l'rvl'.adrrin.ch/gov/dc/start/dokurnentation/medienmitteilungen.msg-id-75590.
html>.

31 Parlanientarische Initiative 18.466 der Fraktion der SVP vom 29. November 2018, <<Soft I-aw durch die

llundesversamnlunggenehmigen lassen 
'r, 

<https://rvrvrv.parlamenr.cli/de/ratsbetrieb/suche-curia-visra/

gcschaeft ?A fiäi rI d=20 t80 4 6 6 >.

32 Vgl. <https://rvrvrv.parlament.ch/press-releases/Pages/rnm-apk-s-2020-01-l4.aspx?lang=1031>.

33 Bericht,supraFn. 29, 6 mitVerrveis aufBGE 141 I 125,E. 3.2.

34 Eine chronologisclie Auflistung sämtlicher eidgenössischen Volksinitiativen findet sich unrer <https://
rvrvrv.bk.admin.ch /ch /d/ pore/vi /vis 2 2_5_l.html>.

35 Vorprüfungvom24.Septerlber20l9,BBlZ0l9662;Sammelbeginnam8.Oktobcr20lg.
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Schweiz vorsehen, in Zusammenarbeit mit anderen Ländern Schutzgebiete irn
Ausland zu schaffen, in denen Personen aus dem Asylbereich im oder möglichsr
nahe am Herkunftsland untergeb'acht, betreut und geschützt werden kön'en.

b) Zustande gekommen

Die folgende eidgenössische volksinitiarive ist imJahr 2019 zusrande gekommen:

- Eidgenössische voiksinitiacive <<Gegen waffenexporte in Bürgerkriegsländer
(Korrektur-lniriarive)>>36: Mir der Iniciacive soll der Bund verpfichtet werden,
die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmarerial sowie dessen Herstellung, Be-
schaffung und vercrieb geserzlich zu regel'. Auslandsgeschäfte mic Kriegsmate-
rial sind unrer anderem dann verboten, wenn das Bescimmungsland Menschen-
rechte systematisch und schwerwiegend verletzt.

c) Botschaft des Bundesrates

Zu den folgenden eidgenössischen Volksinitiativen hat der Bur-rdesrat im Berichts-
zeitraum eine Botschaft verabschiedet:

- Eidgenössische volksinitiative <<Für ein verbor der Finanzierung von Kriegsma-
terialproduzenten>>37: In einem neuen Art. l07a BV soll ein Verbot der Finanzie-
rtlng voll Kriegsmaterialproduzenten für die Schweizerische Nationalbank, Scif-
tungen sowie Einrichtungen der scaatlichen und berullichen Vorsorge verankerr
werden.

Der Bundesrat beantragt den eidgenössischen Räten in seiner Botschaft, die Ini-
tiacive dem Volk und den Ständen ohne direkten Gegenenrwurf oder indirekten
Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen.3s

- Eidgenössische Volksinitiative <<Ja zum Verhüllungsverbocrr3e: Die Initiative for-
dert die Formulierung des neuen Art. l0a BV. Die Gesichtsverhüllung im öffent-
iichen Raum und an orten, die öffenrlich zugänglich sind, soli verboren werden.
Ausnahmen sollen aus Gründer-r der Gesundheit, der Sicherheit, der klimarischen
Bedingungen und des einheirnischen Brauchtums möglich sein. Die L.ritiative
enthält überdies das \y'erboc, eine Person aufgrund ihres Geschlecl'rrs zu zwingen,
ihr Gesicht zu verhüllen.
Der Bundesrar beanrragr dem Parlament, die volksiniriative dem volk und den
Ständer-r zur Ablehnung zu empfehlen. Er unterbreitet dem Parlan-renr ferner

36 Zustande gekommen am 16.Juli 2019, BBI 2019 5147.
37 Botschaft des Bundesrates vom l4. Juni 2019 zur Volksinitiative <<Fiir ein Vcrbot der Finanzierung von

Kriegsmaterialproduzentenn, BBI 2019 5l 15.

38 BBI 2019 5117.

39 BotsclraftdesBundesratesvom15.März20lgzurVolksinitiative<<JazumVerhüllungsverbotr>,BBl20i9
2913.
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einen indirekcen Gegenvorschlag in Form eines Bundesgeserzes4O, in dem er dern
Umstand Rechnung tragen will, dass es Fälle gibt, in denen das tagen gesichcs-

verhüllender Kleidungsstücke problemacisch sein kann, z. B. wenn es darum
geht, dass eine Behörde eine Person idencifizieren rnuss.4r

d) Vom Parlarnenc behandelt

Über die folgende eidgenössische Volksinitiative hat das Parlament im Berichcszeit-
raum beschlossen:

- Eidgenössische Volksinitiative <<Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungs-

initiative) >>a2: Diese L.ritiacive verlangt eine eigenständige Regelun g der Ztwan-
derung von Ausländerinnen und Ausländern in die Schweiz ohne Personenfrei-
zügigkeit; auch neue völkerrechcliche Verträge dtirfen keine Personenfreizügigkeit
gewähren. Der Bundesrat soll das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU
(FZA) auf dem Verhandlungsweg ausser Kraft setzen. Dies hat innerhalb von
zwölfMonaten nach Annahme der Initiative zu erfolgen. Falls dies nicht gelingt,
I-rat der Bundesrat das FZA innert weiteren 30 Tagen zu kündigen.
Die Bundesversammlung empfiehlt dem Volk und der.r Ständen, die Initiative
abzulehnen.a3 Der Bundesrat hac in seiner Botschaft ebenfalls beantragr, die Ini-
tiacive abzulehnen und ihr keinen direkren Gegenenrwurf oder indirekten Ge-

genvorschlag entgegenzusteller-r.aa Die Iniciative soll am 27. September 2020 zw
Abstimmung kommen,45 nachdem die ursprünglich ftir den 17. Mai 2020 ange-

setzte Volksabstimmung coronabedingt nicht durchgeführt wurde .a6

III. Rechtsprechung

Von den Urteilen im Berichtszeitraum fällt insbesondere das Urreil des Bundesge-

riclrts vom 28, Mai 20I9a7 ins Auge, das sich mit dem zulässigen Alter bei Geltend-
machung des Anspruchs auf Familiennachzug aus Art. 8 EMRK auseinandersetzc.

Es hait daran fest, dass Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eines

volljährigen Kindes zur Anerkennting eines Anspruchs auf Familiennachzug aliein
aufgrund dieser Bestimmung grundsätzlich für unzulässig zu erklären seien. Gleich-
zeitig anerkennt das Bundesgericht, eine diesbezügliche Praxisänderung des Bundes-

40 Entrvurfvom15.NIärz2019einesBundesgesetzesiiberdieGesichtsverhüllung,BBl20192953.
4t 1]l,3120192915f.

42 Beschluss des Parlaments am 20. Dezcrnber 2019, BBI 2019 865I.
43 8Bl20198652.
44 BBIZ]L95030.
45 Vgl. <https://rvrvs'.admin.ch/gov/de /start/dokume ntartion/medienmitteilunge n.msg-id-78939.htm1>.

46 BB12020246r.
47 BGEt45rZ27.
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verwaitungsgerichts für Beschwerden vor dem Bundesverwaltungsgericht (vgl.
rrr.A.3).

Die folgende Darstellung enthäft zuersr (A.) jene Urreile, die sich auf Bestim-
mung€n der EMRK beziehen, und behandelt sodann einzelne urteile (8.-F.), die
sich (auch) auf andere incernationaie Konventionen abstützen, namenrlich das über-
einkommen zur Bekämpfung des Menschenhandels (B.), EMRK und UNO-
Pakt II (c.), uNo-Pakt II (D.), die Behindertenrechtskonvenrion (E.) sowie das
Übereinkornmen des Europarates zur Verhürung von Terrorismus (F.).

A. EMRK

1 Keine Revision eines Bundesgerichtsentscheids nach
EGMR-Urreil (BGE 145 III 165)

Im hier anzuzeigenden Urteilas ging es um die Revision eines Bundesgerichtsent-
scheids aus dem Jahr 20l2.ae Damals hatre das Bundesgericht der GRA-Stiftung
gegen Rassismus und Antisemitismus verboten, einen Bericht über die A.rrr"rungen
eines svP-Jungpolitikers im vorfeld der Abstirnmung über die Eidgenössische
Volksir-ritiative <<Gegen den Bau von Minaretten>>50 auf ihrer Internecseite oder in
anderen Publikationsmittelt.r unter dem Titel ..verbaier Rassismus>> zu publizieren.
Für den Fall der Missachcung dieses Publikationsverbots wurde der Stiftung eine
Scrafe wegen Ungehorsams gegen eine amcliche Verfügung (Art.292 SIGB) ange-
droht.Am 13.März20l3reichtediestiftungeinelndividualbeschwerde wegenver-
letzung der Meinungsäusserungsfreiheit ein. Der EGMR stellte am 9. Januar 2018
einen Verstoss gegen Art. l0 EMRK5t fest.52

T'otz des EGMR-urteils lehnte das Bundesgerichr eine Revision von BGE 138
III64l ab bzw crat auf das Revisionsgesuch nicht ein. Es hielt die Revision nicht für
notwendig (Arc. l2Llit. c BGG), da sich der konventionskonforme Zuscand auf dem
ordentlichen Rechtsweg herstellen lasse,53 Die Stiftung kör.rne nämiich unter vorlage
des EGMR-urteils beim vollstreckungsgericht um Einsteilung der vollstreckung
ersuchen.54 Das Publikationsverbor als solches müsse r-richc aufgehoben werden, un-r

die Folgen der verlerzung von Art. l0 EMRK zu beseirigen. Dies setze auch der
EGMR nicht voraus. Vielmehr seien ftir die Umsetzung der Urteile die Vercragsstaa-

48 BGE 145111165.

49 BGE138IIt641.
50 Abgestinrmt am 29. November 2009, vgl. BBI2010 3437.
51 Konventiotr zum Schutze der Menschenrcchte und Grundfreiheitcn, abgeschlossen in Rom am 4. No-

vember 1950, in Kraft getreten für die Schri'eiz am 28. Novcmber 1974, SR 0.101.
52 EGMR Nr. 18597/13 r'om 9. Januar 2018 - GRA-Stiftung gegen Rassismus unc{ Anrisemitismus r,.

Ss'itzerland.

53 BGE 145 rrr 165,E. 3.3.5.

54 16ic1.,E.3.3.3.
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ten im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens zuständig. Ein gerichtliches Pub-

likacionsverbot, dessen Vollstreckbarkeit irn Vollscreckungsverfahren beseicigt

werde, habe keinen Nachteil.st Kornmentare zu diesem Urteii merken allerdings kri-
tisch an, dass die Sriftung aufgrund der Ablehnung der Revision Kostenfolgen zu

tragen habe.56

2. Strafrechtliche Landesverweisung und Art. 8 EMRK

Gemäss Art..66a Abs. 2 SIGB kann das Gericht ausnahmsweise von einer Landes-

verweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen
Härtefall bewirken würde und - als kumulative VorausseczungsT - wenn die öffent-
lichen Inceressen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des

Ausländers am Verbleib in der Schweiz nichc überwiegen (Härtefallklausel). Ein sol-

cher Härtefall lässt sich bei einem Eingriffvon einer gewissen tagweite in den An-
spruch des Ausländers auf das Privac- und Familienleben (Art. 13 BV bzw. Art. 8

EMRK) annehmen. Mehrere Urteile im Berichtszeitraum befassen sich mit der

Frage, ob ein Eingriffin den aus Art. 8 EMRK gewährleisteten Anspruch als Härte-
fall i. S. v. Art.66a Abs. 2 SIGB ztt qrahfizieren ist.58

") Kein Härtefall, da keine nähere Beziehung zum Sohn (BGer 68-13l/2019)

Diese Frage hac das Bundesgericht im Falle eines türkischen Staatsangehörigen ver-

neint, der irn Alter von 16 Jahren in die Schweiz kam, sich seit 32 Jahren in der

Schweiz aufhielt, ein zehnjähriges Kind hatte und mit einer Serbin verheirater wxr,

die ein Kind von ihm erwarcete. Die Berufur-rg auf die Achtung seines Privatleber-rs

(Art. 8 Ziff I EIVIRK) entbehre einer rechclich cragfähigen tacsächlichen Basis, da

der Beschwerdeführer zu seinem zehnjährigen Sohn keine nähere Beziehung habe.

Er kenne dessen Geburtsdacum nicht, leisce keine Unterhaltszahlungen und be-

haupte lediglich, das Kind sporadisch zu besuchen.5e

55 BGE r45 rrr r65,E. 3.3.4.

56 ANonlasSröcxrr,..VegezurUmsetzungderlvlenschenrechtskonventioninderSchrveizr>,Plädoyer
(2019),20-23t Prsnnr. TscneNNeN, Arslnres LrrNn,t.ro, FreNzrsxe Srnrcnrrr, Axlr
TscsrNrsc nln & FnaNz Zyru"p,.<Die staatsrechtliche Rechtspre chung des Bundesgerichts in den

Jalrren 2018 und 2019 >> (l/2), Zeirschrift des Bemischen Juristenvere ins (20\9), 663 -703, 694.

57 Vgl. Nlrreus Onrnsotzr,tt, ..Landesverrveisung - aktueller Stand der bundesgerichtlic]ren Rechr-

spreclrung>>, Zeitschrift des BernischenJuristenvereins (2020),227-248,234 f.

58 In diesem lleitrag rverden nicht alle Urteile aufgeführt. Weitere Urteilc im Berichtszeitraurl betrelltn
fe rner de n Wide rruf ode r die Nichtverlängerungvon Aufe nthaltsbel'illigunge n und Art. 8 EMRK. Vgl.

z.B. BGer 2C_493/2018 (9. Dezenber 2019), BGer 2C_511/2019 (28. Nou.rlb..2019), oder BGer

2C_818/2018 (25. November 2019).

59 BGer 68_l 3 | / 2019 (27. September 2019), E. 2.5.5.
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b) Keine Beschwerdebefugnis für Familienmitglieder (BGE 145 IV 161)

Den Farnilienmitgliedern der beschuldigten Person, gegen die eine Landesverwei-
sung ausgesprochen wurde, steht keine Beschwerdebefugnis zu, auch wenn sie sich
aufgrund ihrer engen Bindung auf Art. 8 EMRK berufen könnten. Im konkrecen
Fall ging es um die Lebensgefährtin und das Kind eines Mannes, gegen den eine
Landesverweisung aus der Schweiz für eir-re Dauer von drei Jahren angeordnet wor-
den war. Das Bundesgericht frihrte aus, dass der EGMR zwar darauf hinweise, dass
Art. 8 und l3 EMRK dem Ausländer die tatsächliche Möglichkeit verleihen müsse,
einen Entscheid anzufechten, der sein Recht auf Achcung des privat- und Familien-
lebens verletzen könnte, aber nie einen Staar dazu verpflichte, personen an einem
Scrafverfahren zur Anfechtung der Landesverweisung ihres Familienangehörigen
teilnehmen zu lassen.60 Im Gegensacz zum Ausländer, der das Gebiet der schweiz
verlassen und se ine Familie darin zurticklassen müsse, erlitten die Mitglieder der Fa-
milie des Ausgewiesenen wegen des Ausweisungsentscl.reides keine Verleczung ihres
Rechts aufAchtung des Familienlebens, sondern allenfalls aus Reflexwirkung, wenn
sie - ir.r der Annahme, dass sie berechtigt seien, in der schweiz zu bleiben - die vahl
treffen, dern Ausgewiesenen nicht in sein Ursprungsland zu folgen.6r

c) Verzicht auf Landesverweisung wegen Härrefall erfordert srringenre
Begründung (BGer 6B_48 /2019)

Wird von einer Landesverweisung aufgrund e ines Härte falls abgesehen, dann ist dies
gut zu begründen. In einem urteil vom 9. Augusr 207962 haue sich das Bundesge-
richt mit einer Beschwerde der Obelstaatsanwaltschaft des Kantons Zirichzu befas-
ser.r, die u. a. die Ar-rordnung der Landesverweisung gegen eine Staatsangel-rörige der
Dominikanischen Republik verlar.rgte, die wegen qualifiziercer \fiderhar-rdlung gegen
Arc. 19 Abs. I lit. c, d und g i. v. m. Art. l9 Abs. 2 lit. a BetmG zu 20 Monaten Frei-
heitsstrafe, unter Aufschub des Vollzugs der Freil-reitssrrafe mit einer Probezeit von
4Jahren, verurteilt worden war. Die Vorinstanz iratte von einer Landesvelweisung
i. S. von Arc. 66a Abs. I lit. o SIGB abgesehen.

Die Frau harte drei Kinde r (geb. 1996,1998 und 2002), wobei das jüngste Kind
bei der Mutter lebte und 2018 eine Lehre begonnen harce.63 Die vorinstanz kam
zwar zrm Scl'rluss, dass ein schwerer persör.rlicher Härcefall nicht vorliege.6a Aller-
dings hielc sie auch fest, dass eine Landesverweisung nur bei einer Vereinbarkeit mit
Art. 8 EMRK zulässig sei, \fegen der drei Kinder würde die Landesverweisung im
vorliegenden Fall Art. 8 EMRK tangieren. Für den jüngster.r Sohn zeicl.rne sich keine

60 BG[. 1451V ].61(=Pra2019Nr. 128),E.3.2.
6l Ibid., E. 3.3. Vgl. auch Ontnuorzen, s upraF n. 57, 247.

62 BGer 6B_4812019 (9. Augusr 2019).
63 lbtd,.,E.2.3.2.
64 Lbid.,8.2.3.3.
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rragbare Alternarive ab, um seine Lehre erfolgreich weicerzuführen. Die Vorit-rstanz

karn deshalb zum Schluss, dass das öffentliche Interesse den Eingriff in den An-

spruch auf Achtung des Familienlebens nicht zu rechtfertigen vermöge.6t

Das Bundesgericht hielt dagegen fesc, dass die Vorinstanz keine effektive bundes-

rechtskonforme Prürfung der Voraussetzungen sowohl von Art. 66a SIGB als auch

jener unter dem Titel von Art. 8 EMRK durchgeführt habe.66 Das Bundesgericht

verwies auf das EGMR Urreil in Sachen LM. u. Switzerlandvom 9. April 201967,in

dem der EGMR den nationalen Behörden bei der Beurteilung einer Ausweisung

zwar ein gewisses Ermessen einräumt, Art. 8 EIvIRK jedoch wegen oberflächlicher

Prüfung als verletzt erkennt.68 Falls eine Landesverweisung Gewährieistungen von

Arr.. 8 Ziff. 1 EMRK berühre, sei der Eingriff nach Art. 8 2tff.2 ElvlRK zu recht-

fer.rigen. Das Bundesgerichc listete sodann die bereits im Ur:teil Ünrr ,. The Nether-

lands vort 18. Oktober 20066e resümierten Kriterien auf, von denen sich die natio-

nalen Inscanzen leiten lassen sollen:70

l, die Natur und Schwere der Straftat;

2. die Dauer des Aufenthalcs im ausweisenden Staat;

3. die seit der Scraftar abgelaufene Zeir. unddas Verhalren während dieser Zeit;

4. die Nationalität der betroffenen Personen;

5. die familiäre Siruatior-r, die Dauer der Ehe und andere Umstände, die ein catsäch-

Iiches Familienleben des Paares bezeugen;

6. ob der Ehepartner/die Ehepartnerin bei der Farniliengründung von der Straftat

Kenntr.ris hatce;

7. ob in der Ehe Kinder geboren wurden und deren Alter;

8. die Schwere der vom Eheparrner/von der Ehepartnerin im Zielland anzucreffen-

den Schwierigkeitett;

9. das Interesse und das tü(/ol-rl der Kinder, insbesondere die Schwere der von den

Kindern irn Zielland anzutreffenden Schwierigkeiten;

10. die Solidität der sozialen, kulturellen und familiären Bindungen mic dern Gast-

land und mit dem Zielland.
11. In Rechnung gestellc werden müssen ebenfalls die besonderen Umstände des

Einzelfalls, beispielsweise die medizinischen Umstände oder die ternporäre oder

defi nitive Natur des Landesverbocs'

12.DieGerichre müssen ihre Entscheide in hinreichend genauer Veise begründen'

65 BGer 6B-48 /2019 (9. August 2019), 8.2.3.3.

66 Itrid.,E.2.6.
67 EGlvlR Nr. 23887/16 vont9. April 2019 - I.NI. v. Srvitzerl;rncl.

68 BGcr 68-48 /2019 (9. August 2019), E. 2.5.

69 EGIv{R Nr. 4 6410/99 vottt 18. Oktober 2006 - Üner v The Nethe rlands.

70 BGe r 68-4812019 (9. August 2019),8.2.5.
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Das Bundesgericht hiess die Beschwerde der Oberstaatsanwaltscl-raft des Kantons
Zirich gut, l-rob das Urteil auf und rvies die Sache zur Neubeurteilung an die Vorilr-
stanz zurück.71

3. Geitendmachung des Anspruchs auf Familiennachzug aus Arr. 8 EMRK

a) Praxisänderung des Bundesveru'altungsgerichcs hinsichtlich des Eintritts
der Volljährigkeic irn Laufe des Verfahrens (BVGer F-304512016)

Am 25. Juli 2018 fällte das Bundesverwaltungsgerichc ein Urteil, rnit dem es von
seir.rer bisherigen Praxis abwich.72 Bis dahin wurde für die Ar-rwer-rdbarkeit des Rechts

auf Achtung des Familienlebens i. S. v. Arc. 8 EMRK darauf abgestellt, dass der Be-

scl-rwerdeführer zum Zeitpunkt des Urteils der Beschwerdeinstanz noch minderjäl-r-
rig war. Das während des Verfahrens volljährig gewordene Kind konnte in der Regel

sein auf Art. 8 EMRK beruhendes Rechc nicht mehr geltend machen. In seinem

Urteil vom 25.Juli 2018 kommt das Bunde sverwaltungsgericht zum Schluss, dass ein
Recht auf Familiennachzug auch dann noch aus Art. 8 EMRK abgeleitec werden
könne, wenn das Kind irn Laufe des Verfahrens volljährig wird.73 Zur Begründung
stellte das Bundesverwaltungsgericht auf die jüngste Recl.rtsprechung des EGMR
ab.7a

b) Keine Praxisänderung des Bundesgericirts (BGE l45I2Z7)

Im Berichtszeitraum befasste sich das Bundesgerichc rnit derselben Fragestellung,
wenn auch anlässlich eines anderen Sachverhalts.T5 Eine madagassische Scaacsange-

hörige hame am l9. Sepcernber 2012 eine Aufenchaltsbewilligung und an.r 22.Janttar
2018 eine Niederlassungsbewilligung erhalten. Ihre beiden Kinder ir.r Madagaskar
(geb. am 30.12.1998 rnd31.12.2002) srelken am 16. März2015 einen Antrag auf
Farniliennachzug.Zrdie sem Zeitpunkt war das ältere Kind l6Jahre alt. Das jüngere

Kind erhielt aufgrund des Familiennacl'rzugs zu seiner Mutter eine Aufenthaltsbe-
willigung. Das Staatssekretariac für Migration (SEM) lel-rnte mit Verfügung vorn

16. Dezernber 2016 die Einreise des älteren Kindes und die Erceilung einer Aufent-
haltsbewilligung ab. Die Begründung stürzre sicl'r im 'üZesenclicl'ren auf den Um-
star-rd, dass das Familiennachzugsgesuch verspäcet eir.rgereicht worden sei und dass es

keine wichtigen familiären Gründe gebe, urn einen nachträglichen Familiennachzug

71 IIGeL 6B_48/2019 (9. August Z0I9),8.3.
72 BYGcr F-3045/2016 (25. Juli 2018). Vgl. auch CoNslaNrrN Hnuscur,r., <<Familiennachzug für

lv{inder.jährigc", Asyl (2018), 19-21.

73 BVGeL F'3045 / 2016 (25. JLrli 2018), E. 10.

74 rbid.E.5 tr.
75 BGE 1451227.
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zuzulassen. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht
mit Urteil vom 4. September 2018 ab.76

Das Bundesgericht trat auf die gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

erhobene Beschwerde in öffenrlich-rechtlichen Angelegenheiren nichr ein. In seinen

Erwägungen prüfte es u. a., ob die Beschwerdeführerinnen (die Mutter und das

ältere Kind) sich auf Art. 8 EMRK berufen konnten, der das Recht auf Achtung
des Familienlebens und unter bestimmten Umständen das Recht auf Familien-
nachzuggarantierr..TT Dazuführte es aus, dass anerkannt sei, dass Art. 8 EMRK min-
derjährigen ausländischen Kindern von Eltern mit gefestigtem Aufenthaltsrecht in
der Schweiz ein Anwesenheitsrecht verleihen könne. Nach ständiger Praxis stütze

sich das Bundesgericht, wenn es um ein aus Art. 8 EMRK abgeleitetes potenzielles

Aufenthaltsrecht gehe, auf das Alter des Kindes im Zeitpunkt seiner Entscheidungs-

findung.78

Sodann ging das Bundesgericht aufdas obenerwähnte praxisändernde Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts vom 25. Juli 2018 (F-3045/2016) ein und befassre sich

mit der Frage, ob eine Anderung seiner Rechtsprechung notwendig ist.7e Dafür
wären ernsrhafte und objektive Gründe notwendig. Das Bundesgericht anerkannte,

dass es grundsätzlich störend wäre, wenn jemand des Anspruchs, seine Rechtssache

dem höchsten Gericht des Landes vorlegen zu können, nur deshalb verlustig ginge,

weil das vorangegangene Verfahren nicht genügend beförderlich durchgeführt wor-
den war.80 Das Bundesgericht sei sich dessen bewusst gewesen, als es die Praxis etab-

lierte, wonach ein ausländisches Kind noch minderjährig sein müsse, um sich für
einen Familiennachzug in die Schweiz auf Art.8 EMRK berufen zu können. Dies

führe allerdings nicht zu einer Beeinträchtigung der Gleichbehandlung oder der

Vorhersehbarkeit des Rechts, weil im jeweiligen Einzelfall die Besonderheiten, ins-

besondere der Zeitablauf, berücksichtigt würden (..was auch immer die Meinung
des Bundesverwaltungsgerichts dazu ist>>8r). Ausserdem bleibe eine Beschwerde oder

Klage wegen Rechtsverweigerung insofern denkbar, als eine Verzögerung bei der Be-

arbeitung eines Familiennachzugsgesuchs zu einer Missachtung der durch Art. 8

EMRK geschützten Rechte führe.82

Das Bundesgericht betonte weiter, dass der EGMR nie den Grundsatz aufgestellt

habe, dass ein Kind weiterhin das Recht auf Achtung seines Familienlebens vor den

nationalen Behörden, die ihm eine Aufenthaltsbewilligung für den Familiennach-
zug verweigern, geltend machen können sollte, selbst wenn es während des Verfah-

7 6 BY G er F -384 / 2017 (4. Septenber 2018).

77 8G8r45r227,E.3.
78 Ibid.,E,3.l.DenUrsprungdieserRechtsprechungerörtertdasBundesgerichtinErwägung5.
79 Ibid., E. 3.3 f.:E. 4 rnd 6.

80 lbid., E. 6.2.

81 Ibid., E.6.2.
82 rbid.,E.6.2.
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rens volljährig geworden ist,83 Zwar sei e s vorgekommen, dass der EGMR eine Ve rlet-
zung von Arr. 8 EMRK festgestellt harte, wenn ein Sraat die Erteilung einer
Aufenthaltsbewiliigung für den Familiennachzug eines Kindes verweigerti, auch
we nn diese s im Verfahren der nationalen Behörden volljährig geworden war.8a In der
Folge habe das Bundesgericht seine Praxis aber beibehalten, nicht aufBeschwerden
betreffend Familiennachzüge einzutreten, die möglicherweise mit Art. 8 EMRK be-
gründet werden können, wenn die davon berührten Kinder das Alter von 18 Jahren
erreicht hatten.85 Mit Blick auf das Urteil des EGMR in der Rechrssache El Ghatet u.

switzerland vom 8. November 2016,86 wonach die schweiz Arr. 8 EMRK verletzt
hatte, als sie ein Familiennachzugsgesuch eines Doppelbürgers der schweiz und
Agyptens für seinen Sohn abwies, der ursprünglich 15 Jahre alt, aber während des
Rechtsmirtelverfahrens volljährig geworden war, hielt das Bundesgericht fesr, dass
der EGMR den umstand, ob Art. 8 EMRK auf das während des verfahrens volljäh-
rig gewordene Kind anzuwenden gewesen wäre, gar nicht geprüft hatte. vielmehr
habe der EGMR darauf abgestellt, dass das vorrangige Interesse des Kindes bei die-
sem Familiennachzugsgesuch nichr ausreichend berücksichtigt worden sei.87

Aus alledem ergebe sich kein objektiv neues Element, das eine Anderung der
Rechtsprechung rechtfertige. Aus diesem Grund sei die Praxis zu bestätigen, die
darin bestehe, Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiren eines volljäh-
rigen Kindes oder dessen Eltern zur Anerkennung eines Anspruchs auf Familien-
nachzug allein aufgrund dieser Bestimmung für unzulässig zu erklären, sofern diese
Personen nicht in besonderem Mass voneinander abhängig sind.88

Abschliessend hielt das Bundesgericht fest, dass seine Praxis auf den Verfahrens-
vorschriften des Bundesgerichrsgesetzes beruhe. Die Beschwerde an das Bundesver-
waltungsgericht erfülle demgegenüber andere Funktionen. Das vorliegende urreil
hindere das Bundesverwakungsgericht deshalb nichr daran, <<sich an seine neue pra-

xis zu halten und weiterhin zu prüfen, ob das sEM in ungerechtfertigter \7eise den
Anspruch auf Schutz des Familienlebens verletzt, indem dieses Familiennachzugs-
gesuche für Kinder ablehnt, selbst wenn diese im Verlauf das Verfahrens volljährig
geworden sind.>t8e Die neue Praxis des Bundesverwalcungsgerichrs wird damit also
nicht infrage gestellt.

83 BGE r45r227,8.6.3.
84 rbid., E.6.5.
85 rbid., E. 6.5.

86 EGMRNT. 5697 l/ l0 vom8. November 2016 - EI Ghatet v. Srvitzerland.
87 BGE r451227,8.6.6.
88 rbid., E. 6.7.

89 rbid., E. 8.
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4. Erniedrigende Behandlung, Art. 3 EMRK (BGer 6B-15/2019)

Ein wegen vorsätzlicher Tötung und zahlreicher weiterer Straftaten zu einer langen

Freiheitsstrafe verurteilter und verwahrter Mann wurde in eine psychiatrische Kli-
nik verlegt. Bei Einrritt in die Klinik wurden ihm unter Zwangdie Kleider gewech-

sek. Das Bundesgericht prüfte u. a. die Frage, ob eine unmenschliche oder erniedri-

gende Behandlung i. S. v. Art. 3 EMRK vorlag. Nach dem Bundesgericht kann eine

Leibesvisiration mit vollständiger Enrkleidung je nach Umscänden gegen die Men-

schenwürde verstossen und eine erniedrigende Behandlung darstellen,e0 Bei Eintrit-
ren zur Behandlung in ärztliche Insriturionen sei ein Kleiderwechsel die hygienische

Regel und keine Schikane. Bei Einweisung eines gefährlichen, selbst- und fremd-

ge{ährdenden Massnahmenpatienten kämen ausserdem Sicherheitsgesichtspunkte

hinzu.er Entsprechend betrachtete das Bundesgericht das zwangsweise Entkleiden

unter den i. c. vorliegenden Umständen nicht als erniedrigende Behandlung.e2

5. LeugnungdesHolocaustundMeinungsäusserungsfreiheit,
Art. 10 EMRK (BGer 68_350/2019)

Der Beschwerdeführer hatte in ancisemitischen Veröffentlichungen u. a. den Ho-
locaust bagatellisiert und den verurteilten Gaskammer-Leugner Robert Faurisson

untersrürzr. Gegen die Verurteilung wegen Verstosses gegen das strafrechtliche Dis-
kriminierungsverbot (Art. 261bis Abs. 4 SIGB) durch das Kantonsgericht \faadt
legte der Beschwerdeführer Rekurs beim Bundesgericht ein. Er argumentierte, dass

seine Verurteilung sein Grundrecht auf freie Meinungsäusserung (Art. 19 UNO-
Pakt IIe3, Art. 10 EMRK und Art. 16 BV) verletze.ea Das Bundesgericht bestätigte

den Schuldspruch. Es fasste in seinen Erwägungen die EGMR-Rechtsprechung zur
Leugnung des Holocaust und Art. l0 EMRK zusammen.e5 So habe sich der EGMR
in verschiedenen Rechtssachen mit der Leugnung von Gaskammern oder dem Be-

streiten derZahlder getöteten Personen befasst. Beispielsweise im Fall Garaudye',in
dem es um das Buch gegangen sei, das die an derjüdischen Gemeinschaft begangenen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit systematisch infrage stellt. Die Aussagen des

Autors seien nicht unter dem Schutz von Art. 10 EMRK gestanden.eT Die Infrage-
stellung der Realität eindeutig fescgestellter historischer Tatsachen wie den Holo-

90 BGer 68_15 /2019 (I5.Mai20i9), E. 2.8., mit Ve rrve is auf BGE 141I l4l,E, 6.3.5.

91 Ibid., E. 2.8.

92 Vgl. auchBGer 6B_t5/20r9 (15. Mai 2019), E. 2.I1.
93 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, abgeschlossen in Nerv York am 16. Dezem

ber 1966, in Kraft getreten für die Schrveiz am 18. September 1992, SR 0.103.2.

9 4 BG er 69 _350 / 2019 (29. Mai z0 19), E. 2.

95 rbid'E.2.1.2.
96 EGMRNT. 65831/01vom 24.Juni 2003 - Garaudyv. France.

97 BGer 68 _350 /2019 (29. Mai 20r9),E. 2.1.2.
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caust sei nach dem EGMR keineswegs Teil einer historischen Forschungsarbeit, die
einer \Tahrheitssuche gleiche, sondern stelle eine der schärfsten Formen der rassisti-
schen Diffamierungvon und Aufstachelung zum Hass gegenJuden dar.es

Zu keinem anderen Ergebnis sei der EGMR imFall Dieudonnd M'Bala M'Bala
gekommen.ee Der Komiker Dieudonnd habe Roberr Faurisson auf die Bühne ein-
geladen und ihm damit unter dem Deckmantel einer humorisrischen Darbietung
eine Plarrform für die verbreirung seiner negarionisrischen Thesen gegeben. Gemäss
EGMR könne der Komiker unter den besonderen umständen des Falles und im
Lichte des Gesamtkontextes nicht behaupten, als Künstler mit dem Recht, sich
durch Satire , Humor und Provokation auszudrücken, aufgetreren zu sein. Auch hier
sei der EGMR zum .schluss gekommen, dass der Ausdruck einer Ideologie, die den
Grundwerten der Konvenrion zuwiderlaufe, nicht uncer den Schutz von Art. l0
EMRKfalle.roo

Das Bundesgericht stellte fest, dass der zu beurteilende Fall aufder gleichen Linie
wie die P.s. Dieudonny'liege.r'r Der Beschwerdeführer habe bei zahlreichen Gelegen-
heiten seine LJnterstützung ftir die negationisrischen Theorien von Robert Faurisson
zum Ausdruck gebracht. Die Verurreilung stelle einen Eingriffin die Meinungsäus-
serungsfreiheit des Beschwerdeführers dar, die zur \X/ahrung des öffentlich.n Int.r-
esses (Art. 16, Art.36 Bv) notwendig gewesen sei bzw. eine zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen ordnung und des Schutzes des guten Rufs oder der Rechte 

".rd.r.inotwendige Massnahme (Art. 10 zitr.2EMRKr Art. 19 Abs. 3lit. b uNo-pakt II)
darstelle.ro2

B. AnspruchaufErteilungeinerKurzaufenthalrsbewilligung
ftrr die Dauer eines Strafverfahrens zur Verfolgungvon
Menschenhandel (BGE 145 I 308)

Gemäss Art. 14 Abs. 1 ÜBMr03 erreilen die vertragsparteien einem Menschenhan-
delsopfer einen verlängerbaren Aufenrhaltstitel, wenn die zuständige Behörde der
Auffassung ist, dass der Aufenthalt des opfers aufgrund seiner persönlichen sirua-
tion (lit. a) oder für die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden bei den Er-
mittlungen oder beim Srrafverfahren (hr. b) erforderlich ist. Das Bundesgericht be-
stätigt die unmittelbare Anwendbarkeit dieser Bestimmung.

98 BGer 68_350/2019 (29. Mai20t9), E. 2.1.2. mit Be zug auf die Rs. Garaudy.
99 EGMR Nr. 25239/13 vom 20. Oktober 2015 - Die udonnd M'Bala M'Bala v. France.
100 BGer 68_350/2019 (29.Mai2019),E.2.1.2. mitBezugauf die Rs. Dieudonnd.
r01 Ibid., E. 2.2.
102 lbid.,E.2.Z,
103 ÜbereinkommenzurBekämpfungdesMenschenhandels,abgeschlossenin\)7arschauam16.Mai2005,

in Kraft getreten für die Schrveiz am l. April 2013, SR 0.31 i.543.
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In dem vom Bundesgericht zu beurteilenden Fall ging es um eine kenianische

Staatsangehörige, die mit der Begründung, Opfer von Menschenhandel geworden zu

sein, am 3. Januar 2017 v a. ein Ge such um Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewil-

ligung für die Dauer des polizeilichen Ermitrlungs- und Strafverfahrens gestellt hat-

te.r0a Die Stadcpolizei Zirich teilte der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin

am 15. Mtuz2017 mir, dass die Durchftihrung eines polizeilichen Vorermittlungs-
verfahrens die Verfügbarkeit der Beschwerdeführerin erfordere. Die Vorinstanz war

der Ansicht, dass die Verfügbarkeit der Beschwerdeführerin für das Strafverfahren

auch dann sichergestellt werden könne, wenn sie im Rahmen des Dublin-Abkom-
mens nach Italien weggewiesen werde.r05 Italien hatte der Beschwerdeführerin vom

14.JuIibis 7. August 2016 eingültiges Visum ausgestellt.

Den Anspruch auf Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung stützte die Be-

schwerdeführerin auf An. 14 Abs. t lit. b ÜBM, ausgelegt im Lichte von Art. 4

EMRK sowie Art. 6 CEDAWI06. In seinen Erwägungen hielt das Bundesgericht als

Erstes fest, dass Art. 14 Abs. I lit. a und lit. b ÜBM zwar unterschiedliche Zielever
folgten - den Schutz des Opfers einerseirs (lit. a), die SicherstellungderVerfügbarkeit

des Opfers ftlr die Strafuntersuchung andererseits (lit. b) -, dass die beiden Anliegen

aber Hand in Hand gehen, da die Kooperationswilligkeit mit den Strafverfolgungs-

behörden das Vertrauen des Opfers in die Behörden voraussetze. Letzteres sei aber

nur denkbar, wenn die Schutzbedürfnisse des Opfers von den Behörden angemessen

berücksichtigt werden.r0T Unter Bezugnahme auf diesen Normzweck und angesichts

des klaren'Wortiauts sei der Gehalt von Art. 14 Abs. I lit. b ÜBM eindeutig: Ist
die ftlr die Abwicklung des Strafverfahrens zuständige Behörde der Auffassung, dass

ein weiterer Aufenrhah des Opfers in der Schweiz für die Zwecke des Strafverfah-

rens erforderlich ist, müssren die Migrationsbehörden eine Kurzaufenthaltsbewilli-
gung erteilen. Insofern bestehe kein Ermessensspielraum der zuständigen nationalen

Migrationsbehörden. Damit bestärigt das Bundesgericht die zuvor bereits in der Li-
rerarur geäusserte Einschätzung, wonach Art. 14 Abs. 1 ÜBM selfexecuting, also

inhaltlich hinreichend bestimmt und klar ist, um im Einzelfall Grundlage eines Ent-

scheides bilden zu können.ro8

In einem nächsten Schritt befasste sich das Bundesgericht mit Art. 4 EMRK. Zu
dessen operativer Schutzdimension zähle, dass im Einzelfall der effektive Schutz des

104 BGE 145 I 308. Aufweitere Aspekte, insbesondere die Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens gemäss

Art. 14 Abs. 1 AsylG, rvird in diesem Bericht nicht eingegangen.

105 BGE 1451308,8.4.1.
106 ÜbereinkommenzurBeseitigungjederFormvonDiskriminierungderFrau,abgeschlossenam18.De-

zember 1979, in Kraft getreten für die Schrveiz am 26 . April 1997, SR 0.108.

107 BGE r45 r 308,8. 3.4.2.
108 Vgl. Nura FnrI, Mensche nhande I und Asyl, Bade n-Baden 2018,209 f ., 475; Cul.xrorrr. Ztrtr-

ueNN, <<Asile: Lacunes dans la protection des victimes de traite d'€tre humainsr>, Plaidoyer (2018),

22-27,26.
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Opfers sichergestellt ist, und in prozeduraler Hinsichr sei es erforderlich, dass das
Strafverfahren zeirnah an die Hand genommen und zu Ende geführt wird.toe zwar
habe sich der EGMR bislang nicht explizit mit der Gewährung eines temporären
Aufenthaltstitels als Teilaspekt der operativen oder der prozeduralen Schutzposirion
befasst, dennoch dränge sich auch im Lichte von Art. 4 EMRK eine Auslegung von
Arr.. 14 Abs. 1 lit, b ÜBM auf, wonach die Migrationsbehörden eine Kurzaufent-
haltsbewilligung erteilen müssen, wenn die Strafverfolgungsbehörden den weiteren
Aufenthalt eines Menschenhandelsopfers für die Zwecke des Strafverfahrens als
erforderlich betrachten. Denn die Konventionsbesrimmungen müssten den ihnen
zugedachten Schutzzweck nicht bloss theoretisch, sondern auch praktisch erfüllen.
Ausserdem habe der EGMR in einzelnen Urteilen die einschlägigen Bestimmungen
des ÜBM erwähnt bzw. wiederholc hervorgehoben, dass Art. 4 EMRK nichr ts-
gelöst von anderen einschlägigen internationalen Abkommen, die ein spezifisches
Thema regeln, ausgelegt werden dürfe.

Den von der Beschwerdeführerin ebenfalls ins Feld geführte Art. 6 CEDAV un-
tersuchte das Bundesgerichr nicht näher, sondern liess offen, wie es sich damit im
vorliegenden Fall verhält, da (vermeintliche) opfer von Menschenhandel bereits auf
grund von Ärt. 14 Abs. I lir. b ÜBM einen offensichtlichen Anspruch auf Erteilung
einer Kurzaufenthaltsbewilligung hätren, wenn die zuständige Strafverfolgungsbe-
hörde der Auffassung ist, dass ein weicerer Aufenthalt in der Schweiz für die Zwecke
des Strafverfahrens erforderlich ist.r r0

Mit Blick auf den zu beurteilenden Fall sah das Bundesgericht die Voraussetzun-
gen für die Bewilligungserreilung nach Art. 14 Abs. 1 lit. b üBM erfülk.rrr Die
Stadtpolizei Zirich hat mit Schreiben vom 15. Marz 2017 zum Ausdruck gebracht,
dass die Durchführung eines polizeilichen Vorermictlungsverfahrens die Verfügbar-
keit der Beschwerdeführerin erfordere. Für die Migrarionsbehörden bleibt kein
Raum, von der Einschätzung der strafbehörden abzuweichen. Die zeitnahe verfüg-
barkeit der Beschwerdeführerin für das Strafverfahren in der Schweiz kann bei einer
\Tegweisung im Rahmen des Dublin-Abkommens nach Italien nicht gewährleister
werden.

109 BGE r45 r 308,8. 3.4.3.

lrc rbid.,E.3.4.4.
lll Ibid., E. 4.1. wd4.2.
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C. Konventionsrechtlicher Rahmen zum Schutz der Fahrenden
(BGE 145r73)

Für einige Aufmerksamkeit hat der Entscheid des Bundesgerichrslr2 zum Neuenbur-

ger Gesetz über Lagerplärze fahrender Gemeinschaftenr13 gesorgt.r14 Das Gericht

hatte sich im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle mit dem erwähnten Gesetz

zu befassen. Es prüfte die gerügten Bestimmungen auf ihre Vereinbarkeit mit den

Grundrechten der Bundesverfassung (insbes. Ärt. 8, 9, 13,24,26,27 BV) bzw mit
dem freizügigkeirsrechrlichen Diskriminierungsverbot aufgrund der Nationalität
(Art.2 FZA) und kam zum Schluss, dass sämtliche Regelungen verfassungskonform

sind.rl5

Erwähnenswerr ist für diese Berichterstattung, dass das Bundesgericht vor der

Befassung mit den vorgebrachten Rügen den konventionsrechtlichen Rahmen zum

Schutz der Fahrenden in aligemeiner Veise darlegre.rr6 Diesen sah es, erstens, in
Art.27 UNO-Pakt II, wonach in Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachli-

chen Minderheiren den Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorent-

halren werden darf, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes

kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder

sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. Das Bundesgericht hielt fest, dass Art.27
UNO-Pakr II ein vor den schweizerischen Gerichten direkt einklagbares Individual-
recht verschaffe, nicht aber kollektive Rechte. Ausserdem gewähre Arr..27 UNO-
Pakt II keine weitergehenden Garantien als der Schutz des Privat- und Familienle-

bens nach Art. 8 EMRK, soweic diese Bestimmung die Lebensweise der Fahrenden

schütze .117

Zweitens verwies das Gericht auf das Rahmenübereinkommen zum Schutz nati-

onaler Minderheitenrrs und die mit dem Beitritt der Schweiz eingegangene Ver-

pfichrung, jeder Person, die einer nationalen Minderheit angehöre, das Recht auf

112 BGE 145173(=Pra2020Nr. 1).

I l3 Loi sur le stationne ment des communautis nomade s du 20.02.2018 (LSCN), RSN 727.2.

114 Ygl. etwa Nura Fnnr, <<Das Diskriminierungsve rbot in Europa und in der Schrveiz: Rechtsentwick-

lungen und ausgewählte Entscheide>>, in: Astrid Epiney, Lena Hehemann & Petru Emanuel Zlätescu

(Hg.) Jahrbuch für Europarecht/Annuaire suisse de droir europden 2018/2019, Zürich/Basel/Genf
20ir7,47-67,65 f.; Morgane Ventura, <<Entscheidbesprechung>>,28 AktuelleJuristische Praxis (2019),

563-57 t.
115 Die s im Ge genserz zu einem von de r Eidgenössische n Kommission gege n Rassismus be auftragte n Gut-

achten, vgl. RarNrnJ. Scswnrznn & Max Dr Bnouwnn, Gutachten betreffend die Ve rfassungs-

und Völkerrechrsprobleme derZal sur le stntionnement des communautds nomades (LCSN) du 20fdurier
2018, du Canton de Neuchätel, <htrps://wwrv.ekr.admin.chlpdf/Gutachten-zum-LSCN-Rainer-

J._Schrveizer_DE.pdf>.
116 BGE r45r73,E.4.
ll7 lbid,E. 4.1 mit Verweis auf BGE 138 i 205, E. 5.1 (= Pr" 2Ot, *.. tttr.
ll8 RahmenübereinkonmenzumschutznationalerMinderheiten,abgeschlosseninStrassburgaml.Feb-

ruar 1995, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Februar 1999, SR 0.441.1.
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Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichen Schutz durch das Gesetz zu gewährleis-
ten und jede Diskriminierung aus Gründen der Zugehörigkeic zu einer narionalen
Minderheit zu verbieten (Art.4 Abs. 1). Aus der Botschaft des Bundesrares anlässlich
der Ratifizierung gehe klar hervor, dass das Rahmenübereinkommen in der Schweiz
neben den nationalen sprachlichen Minderheiten auch auf andere schweizerische Be-
vöikerungsgruppen wie etwa auf die Mitglieder der Fahrenden angewendet werden
könne.1le Das Rahmenübereinkommen enthalre allerdings keine direkt anwendba-
ren Bestimmungen, sondern verpfichte die Mitgliedsraaren, insbesondere auf dem
veg der Gesetzgebung, Massnahmen zum Schutz der Existenz narionaler Minder-
heiten zu erlassen.l20

Das Gerichr erwähnte, drittens, die Praxis des EGMR, wonach es den Behörden
obliege, die Zugeh<;rigkeic zu einer ethnischen Minderheit oder zu einer Gruppe mir
einer von der Mehrheit der Bevölkerung abweichenden Lebensweise zu berücksich-
tigen. Das Bundesgericht stellte einen internationalen Konsens unter den Mirglied-
staaten des Europarates fest, dass die besonderen Bedürfnisse der Minderheiten an-
zuerkennen seien und eine verpfichtung bestehe, deren Sicherheit, Identität und
Lebensweise zu schürzen.r2r Art. 8 EMRK vermirtle den Mirgliedern einer Minder-
heit zudem einen Anspruch, dass die Behörden ihre besonderen Bedürfnisse sowohl
im Rahmen der Gesetzgebung ais auch beim Entscheid im konkreten Einzelfall zu
berücksichtigen hätten, weil iie als Mitgiieder dieser Minderheit besonders yerletz-
lich seien.r22

D. Ne bis in idenr - Umwandlung einer Freiheitssrrafe in eine
stationäre therapeutische Massnahme nur wenn Massnahmen-
voraussetzungen bereits im Zeitpunkr des Urteils vorlagen
(BGE 145 rv 383)

Nach dem Grundsatz ne bis in idem kann niemand wegen einer Straftat, wegen der
er in einem Staat bereits rechtskräftig verurteilt worden ist, in einem Strafverfahren
desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden. Der Grundsatz isc in Art. 4
Abs. 1 des Protokolls Nr.7 zur EMRKI23, Arr.. 14 Abs. 7 UNO-Pakr II garanriert
und ergibt sich implizit aus der Bundesverfassung.r24

l19 BGE 145 173,E.4.1 mitVerrveis aufBBl 1998 1309 f.
120 ibid., E. 4.1 mit Verrveis aufBGE 138 I 205, E. 5.3 (= lr" 2Ot, *r. tttr.
tzr rbid.,E.4.2.
I2Z lbid., E. 4.2 mit Veni'eis auf BGE 138 I 205, E. 5.3 (= Pra 2012 Nr. I l7).
123 ProtokollNr.TzurKonventionzumSchutzederMenschenrechteundGrundfreiheiten,abgeschlossen

in Strassburg am 22. November 1984, in Kraft getreten für die Schrveiz arn l. November 1988,
sR 0.r01.07.

124 Ygl. BGE 145 IV383 (= Pra2020Nr.52),E.2.2.mitVerrveisaufBGEl37 1363(=Vr^2gtt*r.^ar,
E.2.r.
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Das Bundesgericht hatte sich im hier behandeken Urteil mit der Frage der Ande-
rung einer Sanktion, einer (Jmwandlung einer Freiheitsscrafe in eine sracionäre rhe-
rapeurische Massnahme, zu befassen.r25 Es hielt fesr, dass die nachträgliche Ande-
rung einer Strafe in eine stationäre therapeutische Massnahme einen Eingriffin die
Rechtskraft des Urteils in der Hauptsache darstelle, weshalb zu prüfen sei, ob sie im
Hinbiick auf den Grundsarz ne bis in idezn staatsvertragskonform sei.126 Y/ährend
es sich hierbei um keine neue Fesrsrellung handelt, hat das Bundesgericht in
BGE l42IY 307 allerdings nicht geprüft, ob die Vorausserzungen für die Anord-
nung einer stationären therapeurischen Massnahme i. S. v. Arr..65 Abs. I SIGB, wie
es für die Anordnung einer Verwahrung nach Art. 65 Abs. 2 SIGB der Fall isr, schon
zurn Zeitpunkr erfüllt sein müssen, zu dem das Gericht die Strafe fälIt.tz7

Diese Prüfung führce das Bundesgericht nunmehr durch. Es stelfte fest, dass die
Umwandlung einer Freiheitsstrafe in eine stationäre therapeutische Massnahme als

Anderung des Urteils zuungunsten des Verurceilten betrachtet werden müsse, weil
die Dauer der Freiheitsstrafe beschränkt, die Dauer einer starionären therapeuti-
schen Massnahme dagegen verlängerbar sei bzw. in der Folge in eine Verwahrung
umgewandelt werden könne,r28 Die Anordnung einer stationären therapeutischen
Massnahme vor oder während des Vollzugs einer Freiheitsstrafe, gestürzr auf Tatsa-
chen aus der Zert nach dem ursprünglichen Urreil, würde deshalb den Grundsatz
ne bis in idem verler.zen.r2e Eine srarionäre therapeutische Massnahme dürfe dem-
nach nur vor oder während des Vollzugs und gestützt auf Art. 65 Abs. I SIGB ange-
ordnet werden, wenn die Massnahmenvorausserzungen bereits zum Zeitpunkt des

Urteils vorgelegen haben.r30 Aus den gegebenen Umständen könne das Bundesge-
richt diese Frage im vorliegenden Fall nicht prüfen; es sei daher Sache der kantonalen
Behörde, ihren Sachverhalt entsprechend zu vervollständigen.r3r

E. Keine unmitrelbare Anwendbarkeit von Art.24
UNO-Behinderrenrechcskonvention - mir Ausnahme
des Diskriminierungsverbots (BGE l45 I 142)

Im zu beurteilenden Fall geht es um eine schwerbehinderte junge Frau mic einer ge-

necisch bedingcen Cerebralparese. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr besuchte sie eine Son-
derschule. Ein Antrag auf Verlängerung der Schulzeit bis zum 20. Lebensjahr wurde
abgelehnt. Statrdessen bor der Kanton Genf an, die Frau in einer Einrichrung für

125 BGE 145 IV 383 (= Pra2020 Nr. 52).

126 lbid., E. 2.1. Vgl. auch schon BGE 142 IV 307,E.2.3.
127 BGE 145 IV 383 (= Pra 2020 Nr. 52), E. 2.3.
128 Ibid., E. 2.3.

rz9 rbid.,E.2.3.
130 rbid., E. 2.3.

131 rbid.,E.Z.4.3.
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Erwachsene unterzubringen.r32 Gerügr wurde u. a. die verierzung des Art. 5 und
bezüglich der Bildung insbesondere des Art. 24 der uNo-Behinäert.,-,r..hrrko.,-
vention-r33 Das Bundesgerichr befassre sich u. a. mit der Frage, welche Rechte für ju-
gendliche Behinderte zwischen lg und 20 Jahren im Bereich der sondersch,rlurrg
oder dersonderpädagogik anerkannr werden.r3a In diesem Zusammenhangprüfte eI
Arr.24 deruNo-Behinderrenrechtskonvenrion. Nach dieser B.rri--rrrrg"rrerk.n-
nen die vertragsstaaten das Recht von Menschen mit Behinderungen 

".riBildurrg.Das Bundesgericht hielt alierdings fest, dass diese Bescimmung grindsätrli.h pro_
grammarischer Natur sei.r35 Nur das verbor der Diskriminieroiglei der Ausübung
des Rechts auf Bildung sei direkt anwendbar. Demnach müsse 

-der 
sraat, wenn er

Angebote-im-Bildungsbereich mache, einen diskriminierungsfreien Zugang vorse-
hen und dürfe niemanden aus diskriminierenden Gründe., ,ro., der Teilhabe aus_
schiiessen.l36

F. Hinweis auf das noch nichc in Kraft getrerene übereinkommen des
Europarates zur verhütungvon Terrorismus (BGE r45 r r4z)

zrm zerr.punkr des urteils (8. Novemb er z0l9) hatte der Bundesrat die Borschaft
zur (Jmserzung des Übereinkommens des Europarars zur verhücung des Terroris-
mus und dessen Zusatzprorokoll verabschiedet; die Behandlung irn'scanderar als
Erstrat stand noch bevor.r37 Das Bundesgericht hatte sich u. a. mit-der Frage zu befas_
sen, ob die Liberation Tigers of Tamil Eeiam (LTTE) als kriminelle organisation
i. S. v. Arc. 260*'SIGB einzustufen ist.r3s Im Ergebnis wurde dies - u. a. mit Blick
auf das Legalitärsprinzip - verneinr.r3e Erwähnenswerr ist an dieser Stelle, dass das
Bundesgericht auf das in der Schweiz noch nicht ir-r Kraft gerretene übereilkommen
des Europaracs zur verhütung des Terrorismusra' hinw"eist. rm zuge von dessen
umsetzung solle Arr. 260"'srGB künftlg neu auch rerrorisrische o"rganisacionen
erfassen.l4l
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132 BGE 1451142 (=Pra2019Nr. l2t).
133 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, abgeschlossen in Nerv york am

13. Dezember 2006, in Kraft getreten für die Schwe iz am 15. Mai 2014, SR 0.109.
134 BGE 145 I 142(= Pra 2019 Nr. 121),E. S.

135 Ibid., E.5.r.
136 Ibid., E. 5.1.

137 YgL supra II.A.1.
138 BGE r45M70,E.4.
139 rbid., E.4.8.
140 88120186541.
141 BGE r45 rY 470,E.4.7.1.
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